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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung
1.01 Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten nur im Verkehr mit Kaufleuten, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie
finden auf alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, einschließlich Beratungs-
leistungen, Anwendung. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.
1.02 Unsere Preisliste ist nicht Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen, jedoch die darin
enthaltenen technischen Verarbeitungsanleitungen und Reklamationshinweise (R 1 + R 2)
unseres Einkaufs-Handbuches.
1.03 Unsere Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller
im Rahmen seiner Tätigkeit aus laufender Geschäftsbeziehung.
1.04 Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen i. S. des § 14 Abs. 1
BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen i. S. des § 310 Abs. 1 BGB.

2. Angebot und Abschluss
2.01 Angebote sind stets freibleibend, erteilte Aufträge werden für uns erst bindend, wenn
sie von uns schriftlich bestätigt werden. Als Auftragsbestätigung gilt im Falle umgehender
Auftragsausführung auch der Lieferschein bzw. die Warenrechnung.
2.02 Soweit unsere Verkaufsangestellten/Außendienstmitarbeiter mündliche Nebenab-
reden treffen oder Zusicherungen geben, die über den schriftlichen Vertrag, insbesondere
auch diese AGB hinausgehen, bedürfen diese stets der schriftlichen Bestätigung.
2.03 Mündliche Erklärungen von Personen, die zu unserer Vertretung unbeschränkt oder
nach außen hin unbeschränkbar bevollmächtigt sind, bleiben von den vorstehenden
Regelungen unberührt.
2.04 Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler sind für uns nicht ver-
bindlich. Unvermeidbare Abweichungen unserer Waren in Stoff, Reinheit, Farbe und
Oberfläche müssen wir uns im Rahmen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) des
Verbands Deutscher Papierfabriken e.V. (vdp) und der Zumutbarkeit vorbehalten. Die stän-
digen Veränderungen und Weiterentwicklungen in der Papiererzeugung erlauben es nicht,
dass wir uns auf den Ausfall früherer Lieferungen und Muster genau festlegen können. Das
Gleiche gilt in Bezug auf unsere vorliegenden Musterbücher. Es gilt jeweils ausschließlich
das konkret bei der Auftragsbestätigung Vereinbarte. Bei Partie- und Gelegenheitsposten
ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Für Mengen-, Gewichts- und Maßabweichungen
und alle hier nicht erwähnten Vertragsverhältnisse gelten die AVB des vdp in der jeweils
geltenden Fassung.
2.05 Mithaftung des Vertreters: Derjenige, der einen Auftrag für einen Dritten erteilt, haf-
tet uns gegenüber für die Bezahlung des Kaufpreises in jedem Fall, und zwar auch dann,
wenn er in Vollmacht des Dritten gehandelt hat – in diesem Falle als Gesamtschuldner mit
dem Dritten.

3. Lieferfristen und Verzug
3.01 Sofern nicht eine schriftliche ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage unserer-
seits oder eine mündliche Zusage der Geschäftsleitung bzw. von uns unbeschränkbar
bevollmächtigter Personen vorliegt, gilt eine Lieferfrist nur als annähernd vereinbart. Sie
beginnt mit dem Tage der Klarstellung aller technischen und sonstigen Einzelheiten des
Auftrages, der Beibringung etwa erforderlicher Unterlagen und der ggf. vereinbarten
Anzahlung. Sie verlängert sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen Vertrags-
pflichten – innerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung auch aus anderen Verträgen –
im Verzug ist.
3.02 Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -termine befreit den Käufer, der vom
Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von
der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Erbringung der Leistung und der Erklärung,
dass er die Leistung nach Ablauf der Frist ablehnen werde. Dies gilt nicht, soweit wir eine
Frist oder einen Termin zur Leistung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
3.03 Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Abschlags-
zahlungen können wir in angemessenem Umfang in Rechnung stellen.
3.04 Eine Ausführungs- bzw. Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges –
angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertrags-
abschluss eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben (insbesondere auch
Betriebsstörungen, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche
Hindernisse nachweislich auf die vorgesehene Lieferung von erheblichem Einfluss sind.
Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Vorlieferanten oder Zulieferanten
eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer baldmöglichst
mit. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb
angemessener Frist liefern bzw. leisten wollen. Erklären wir uns nicht unverzüglich, kann
der Käufer zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
3.05 Für durch Verschulden unserer Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene Liefe-
rungen (Unmöglichkeit) haben wir in keinem Falle einzustehen. Wir verpflichten uns
jedoch, eventuelle Ersatzansprüche an den Käufer abzutreten.
3.06 Das Recht des Käufers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer uns gesetzten
angemessenen Nachfrist bleibt unberührt.
3.07 Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hin-
sichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermes-
sen auf eine wesentliche Vermögensverschlechterung schließen lassen, sind wir berechtigt,
Vorkasse oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom
Vertrag zurückzutreten, wobei bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden.

4. Versand, Gefahrübergang, Verpackung
4.01 Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Empfängers. Beschädigte Ware ist der Bahn,
Post oder dem Spediteur erst nach schriftlicher Feststellung des Schadens abzunehmen.
Lieferungen im Rahmen unseres Zufuhrdienstes erfolgen ab einem Mindestauftragswert
von 250 € frei Haus; bei Kleinaufträgen wird ein Transportkostenanteil berechnet. Besteht
die Möglichkeit der Zufuhr durch eigene LKW nicht, so werden bei Sendungen über 250 €

Warenwert für die entstehenden Speditionskosten oder Bahnfracht 2 € für 100 kg pau-
schal vergütet. Bei Streckengeschäften entscheidet unser Vorlieferant über Art und Aus-
führung des Transports. Bei gewünschten Expressgut-, Eilgut-, Fracht- und Postsendungen
gehen sämtliche Versand- und Verpackungskosten sowie Rollgeld ohne Rücksicht auf den
Wert der Sendung zu Lasten des Bestellers.

4.02 Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert
die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versand-
bereitschaft dem Versand gleich. Mit Einlagerung wird die Warenrechnung sofort fällig. Bei
Abrufaufträgen, die nicht innerhalb der vereinbarten oder einer von uns festgesetzten
angemessenen Frist abgerufen werden, steht es uns frei, nach vorheriger Ankündigung von
dem Vertrag unter Berechnung des Schadensersatzes für entgangenen Gewinn zurückzu-
treten oder die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Nach Ablauf der Frist
lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers.
4.03 Für die Entsorgung von Transportverpackungen gilt Folgendes: Bei Einwegver-pak-
kungen wird gemäß § 11 Verpackungsverordnung vereinbart, dass der Käufer unsere
Verpflichtungen als Lieferant aus § 4 der Verpackungsverordnung vom 12. Juni 1991 (BGB
1. I 1234) übernimmt. Dementsprechend wird der Käufer Transportverpackungen einer
erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung – außerhalb der öffentlichen
Abfallentsorgung – zuführen. Damit ist gegenüber uns die Verpflichtung verbunden,
Transportverpackungen nicht an uns zurückzugeben. Die durch die Übernahme der
Verpflichtungen zur Entsorgung der Transportverpackungen entstehenden Kosten gelten
wir durch eine Entsorgungspauschale bezogen auf die Menge des gelieferten Papiers ab.
Dieser Abzug wird auf unserer Rechnung gesondert ausgewiesen. Wir sind berechtigt,
diese Entsorgungsregelung durch ein anderes, mit der Verpackungsverordnung zu verein-
barendes System zu ersetzen, und zwar auch in Bezug auf laufende Verträge.
Mehrwegverpackungen (z.B. Gitterboxen, Euro-Paletten) werden dem Käufer nur leih-
weise zur Verfügung gestellt. Sie sind zu bestimmten, mit uns vereinbarten Zeiten zurück-
zugeben.
Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend Leihgebühr zu verlangen oder den Wert
der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird.

5. Preise und Zahlung
5.01 Die Preise verstehen sich stets zzgl. Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen
Höhe sowie ggf. anfallender Verpackungs- und Versandkosten.
5.02 Für das Schneiden und Halbieren von Papier und Karton, Wiedereinriesen und
Etikettieren werden die uns entstandenen Kosten weiter berechnet.
5.03 Bei Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten sowie unerwarteten Steigerungen von
Lohn- und Transportkosten sind wir – soweit keine Festpreisvereinbarung vorliegt – zu
einer angemessenen Erhöhung der Preise berechtigt. Bei Überschreitung einer mit dem
Käufer vereinbarten Abnahmefrist sind wir berechtigt, Ware zu den am Tage der Lieferung
gültigen Preisen zu berechnen, und zwar auch dann, wenn ein Festpreis vereinbart wurde.
5.04 Zahlung hat, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ohne Abzug binnen 30
Tagen – oder mit Abzug von 2 % Skonto binnen 14 Tagen – nach Rechnungsdatum so zu
erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich vereinbarte Betrag spätestens am
Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Zahlungen werden stets zur Begleichung der älte-
sten fälligen Schuldposten zzgl. darauf angefallener Schuldzinsen verwandt. Unsere
Skontizusage gilt nur für den Fall, dass sich der Käufer mit der Zahlung früherer Lieferun-
gen nicht im Rückstand befindet.
5.05 Die Annahme von Wechseln (Eigenakzepte und Kundenwechsel) und Schecks bedarf
stets einer besonderen Vereinbarung. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen
abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert ver-
fügen können.
5.06 Unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener
und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht einge-
halten oder Tatsachen bekannt werden, die auf eine wesentliche Vermögensverschlechte-
rung des Käufers schließen lassen. In letzterem Falle sind wir berechtigt, weitere Lieferun-
gen von einer Vorauszahlung oder der Stellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu
machen.
5.07 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein,
sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten
und die Ware abzuholen. Wir können außerdem die weitere Veräußerung und Wegschaf-
fung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
5.08 In den Fällen der Absätze 5.06 und 5.07 können wir die Einzugsermächtigung (Abs.
6.05) widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen verlangen. Der
Käufer kann jedoch diese sowie die in Abs. 5.07 genannten Rechtsfolgen durch Sicher-
heitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden.
5.09 Eine Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen ist nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus
früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung kann nicht geltend
gemacht werden.

6. Eigentumsvorbehalt
6.01 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang
aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug nach angemessener Fristset-
zung, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. Dies gilt nicht, soweit der
Besteller bereits ein Insolvenzverfahren beantragt hat oder ein Insolvenzverfahren eröffnet
wurde, aufgrund dessen eine sofortige Rücknahme der gelieferten Gegenstände durch uns
nicht gestattet ist. Der Rücktritt vom Vertrag schließt die Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen gegen den Besteller nicht aus. Nach Rücknahme der gelieferten Sache
sind wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des
Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Die Verwer-
tungsregelungen der InsO (Insolvenzordnung) bleiben unberührt.
6.02 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbeson-
dere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahls-
schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektions-
arbeiten erforderlich sind, muss der Besteller dies auf eigene Kosten rechtzeitig durchfüh-
ren.
6.03 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller haftet uns für die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer etwa notwendigen Klage gem. § 771 ZPO (Drittwiderspruchs-
klage).
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6.04 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuverkaufen, er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rech-
nungs-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritter erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der
gelieferte Gegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt.
Wir sind jedoch befugt, die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht mehr nachkommt, in
Zahlungsverzug gerät oder einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt
hat oder gestellt wurde oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen können wir ver-
langen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen her-
ausgibt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Eine Einziehung der
Forderungen durch uns ist jedoch nicht möglich, sofern dem die Insolvenzordnung entge-
gensteht.
6.05 Die Verarbeitung oder Umbildung des gelieferten Gegenstandes durch den Besteller
wird stets für uns vorgenommen. Wird der gelieferte Gegenstand mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache
gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferten Gegenstände.
6.06 Werden die von uns gelieferten Gegenstände dergestalt in Grundstücke eingebaut,
dass sie mit dem Anbau Eigentum des Grundstücksbesitzers werden, so gilt Ziffer 8.05 ent-
sprechend.
6.07 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
auch insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 20% übersteigt, die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns.
6.08 Wird die Liefersache ins Ausland verbracht, so gilt Folgendes:
Wurde der Liefergegenstand vor Zahlung aller vom Besteller aus dem Vertrag geschuldeten
Beträge geliefert, so bleibt er bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum, soweit das
nach dem Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, zulässig ist. Lässt
dieses den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es uns aber, sich andere Rechte an dem
Liefergegenstand vorzubehalten, so können wir alle Rechte dieser Art ausüben. Der
Besteller ist verpflichtet, bei unseren Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutz unse-
res Eigentumsrechtes oder des an dessen Stelle tretenden Rechtes am Liefergegenstand
treffen werden.

7. Mängelgewährleistung
Für Sachmängel bei Kauf- und Werkvertragsverträgen gilt Folgendes:
7.01 Die Gewährleistungsrechte (Mängelansprüche) des kaufmännischen Bestellers setzen
auch im Falle von Werkverträgen voraus, dass dieser unverzüglich nach Erhalt der Ware
diese untersucht und etwaige sichtbare Mängel unverzüglich, jedoch spätestens nach einer
Woche nach der Untersuchung bzw. versteckte Mängel unverzüglich nach deren
Entdeckung unter spezifizierter Angabe des Mangels schriftlich gegenüber uns rügt (§ 377
HGB). Ist der Besteller nicht Kaufmann, so hat dieser offensichtliche Mängel binnen 14
Tagen nach Auslieferung der Ware oder Erbringung unserer Leistung und sonstige Mängel
nach deren Entdeckung uns gegenüber schriftlich zu rügen, anderenfalls wir von unseren
Gewährleistungsverpflichtungen befreit sind.
7.02 Sollen Waren bedruckt geliefert werden, so ist der Besteller verpflichtet, die ihm vor-
gelegten Druck- oder Ausführungsvorlagen sorgfältig zu prüfen, notwendige Korrekturen
eindeutig zu vermerken und die Druckfreigabe mittels Unterschrift zu bestätigen. Wird ein
Korrekturabzug nicht verlangt, ist die Druckvorlage maßgebend. Für vom Besteller überse-
hene oder nicht beanstandete Mängel haften wir in diesem Falle nicht.
Bei Sonderanfertigungen von Briefumschlägen und Versandtaschen sind Mehr- oder
Minderlieferungen von bis zu 10%, bei Bestellungen unter 25.000 Stück bis zu 20% der
Bestellmenge zulässig.
7.03 Für Mengen-, Gewichts- und Maßabweichungen gelten im Übrigen die AVB des vdp in
der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
7.04 Mängelansprüche bestehen nicht, sofern nur unerhebliche Abweichungen von der
Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen.
7.05 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind von uns – nach unserer Wahl – unentgelt-
lich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist
einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des
Gefahrübergangs vorlag.
7.06 Zahlungen des Bestellers bei Mängelrügen dürfen nur in einem Umfang, der in ange-
messenem Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln steht, zurückbehalten werden. Diese
Zahlungen dürfen auch nur zurückbehalten werden, wenn die Voraussetzungen nach Ziff.
3.4, 2. Satz dieser Bedingungen erfüllt sind.
7.07 Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zu Unrecht das
Vorliegen eines von uns zu vertretenden Mangels, so sind wir berechtigt, die uns entstan-
denen angemessenen Aufwendungen für die Mangelbeseitigung oder -feststellung dem
Besteller zu berechnen.
7.08 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausge-
schlossen, soweit sich die Aufwendungen durch nachträgliche Verbringung des gelieferten
Gegenstandes an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort erhöhen, es sei denn,
es handelt sich um eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verbringung. Wir sind berechtigt,
den Besteller mit derartigen Mehrkosten zu belasten.
7.09 Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns aus Verbrauchsgüterver-
kauf (§§ 478, 479 BGB) sind im Hinblick auf Vereinbarungen des Bestellers mit seinen
Abnehmern, die über die gesetzlichen Mängelansprüche der Abnehmer hinausgehen, inso-
weit ausgeschlossen.

7.10 Sachmängelansprüche des Bestellers verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Es
gelten jedoch die gesetzlichen Verjährungsfristen für Verjährungsfristen, die länger als 2
Jahre sind, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist, und für den Rückgriffs-
anspruch (§ 479 Abs. 1 BGB) sowie im Falle vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Mängel-
verursachung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Diese Verjährungsfristen
gelten auch für Mangelfolgeschäden, die unter § 437 Nr. 3 BGB (Schadensersatz bei
Mängeln) fallen. Bedarf es aufgrund eines Mangels einer Nacherfüllung, so wird die
Verjährungsfrist bis zur Nacherfüllung nur gehemmt und nicht erneut in Lauf gesetzt.
7.11 Bevor der Besteller weitere Ansprüche oder Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadens-
ersatz, Aufwendungsersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit wir keine anderslautende
Garantie abgegeben haben. Schlägt die Nacherfüllung trotz wenigstens zweimaligem
Nacherfüllungsversuch fehl, ist die Nacherfüllung unmöglich, verweigern wir diese oder ist
dem Besteller unzumutbar, so kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder die Ver-
gütung herabsetzen (mindern). Für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
durch den Besteller gilt Ziff. 9 dieser Bedingungen.
7.12 Für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln gilt Ziff. 9 dieser Bedingungen. Die
Geltendmachung weitergehender Ansprüche und Rechte gegen uns oder unsere
Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels ist ausgeschlossen.

8. Gewerbliche Schutzrechte/Rechtsmängel
8.01 Sofern nicht anderes vereinbart ist, sind wir lediglich verpflichtet, die Lieferung im
Lande des Lieferorts frei von Rechten Dritter zu erbringen.
8.02 Im Falle einer von uns zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter können
wir nach unserer Wahl entweder auf unsere Kosten ein für die vereinbarte oder vorausge-
setzte Nutzung ausreichendes Nutzungsrecht erlangen und gewähren, oder die Liefersache
so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Liefersache austauschen,
soweit hierdurch die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung des Liefergegenstandes
durch den Besteller nicht beeinträchtigt wird. Ist uns dies nicht möglich oder unzumutbar,
so stehen dem Besteller die gesetzlichen Ansprüche und Rechte zu. Für Ansprüche auf
Schadensersatz gilt Ziff. 9.
8.03 Ziff. 7.04, 7.09, 7.10 und 7.12 dieser Bedingungen gelten entsprechend.

9. Schadensersatzansprüche und Haftung aus sonstigen Gründen
9.01 Die Geltendmachung von Mangelschäden aufgrund von Mängeln unserer dem Be-
steller geschuldeten Leistungen ist ausgeschlossen, es sei denn, wir haben die Mängel vor-
sätzlich, grob fahrlässig oder durch fahrlässige erhebliche Pflichtverletzung verschuldet.
Die Geltendmachung von Mangelfolgeschäden, insbesondere entgangenen Gewinns, auf-
grund solcher Mängel ist ausgeschlossen, soweit wir den Mangel nur leicht fahrlässig oder
unverschuldet verursacht haben. Dies gilt insbesondere, wenn wir eine Nacherfüllung aus
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht durchführen können. Diese Haftungs-
beschränkung gilt auch für Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers aufgrund von
Mängeln.
Diese Haftungsbeschränkung für Mangelschäden gilt nicht für eine fahrlässige Verursa-
chung von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
9.02 Die Geltendmachung von Schadensersatz für eine Verletzung einer etwaig von uns
oder Dritten, für die wir einzustehen haben, abgegebenen Haltbarkeitsgarantie (§ 443
Abs. 2 BGB) ist ausgeschlossen, sofern wir die Verletzung nicht verschuldet haben.
9.03 Ansonsten sind Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche (im
Folgenden „Schadensersatzansprüche“) des Bestellers, gleich aus welchen Rechtsgründen,
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaub-
ter Handlung ausgeschlossen.
Dies gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes
oder der groben Fahrlässigkeit, für Verletzung des Lebens, Körper- und Gesundheitsschä-
den, wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft (Be-
schaffenheitsgarantie) oder bei der fahrlässigen erheblichen Verletzung unserer Pflichten.
Unsere Haftung bei Fahrlässigkeit ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden beschränkt, soweit nicht eine Verletzung des Lebens, ein Körper- oder Gesund-
heitsschaden oder eine Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft vorliegt oder
etwas anderes vereinbart wurde.
9.04 Eine Änderung der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen gemäß Ziff. 9.01
– 9.03 nicht verbunden.
9.05 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die per-
sönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
9.06 Die Verjährung der Ansprüche zwischen Lieferanten und Besteller richtet sich nach
Ziff. 7.10 dieser Bedingungen, soweit nicht Ansprüche aus der deliktischen Produzenten-
haftung (§§ 823 ff. BGB) und dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind.

10. Datenschutz
Der Käufer wird hiermit davon informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftstätigkeit
gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) in unserem Haus gespeichert haben. Die Verarbeitung erfolgt in
unserem Igepa Rechenzentrum „papertec“ in Berlin.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
11.01 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen
(einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche sich ergebenden Streitig-
keiten ist der Sitz unserer Firma.
Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
11.02 Die Vertragsbedingungen regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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